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1.)  Freier Uferweg : das Urteil des Ober landes gerichts  in Brandenburg  

Dreieinhalb Jahre hat es gedauert, bis das Oberlandesgericht sein Urteil im ersten Verfahren 
zum Uferweg am Groß Glienicker See gefällt hat. Und nun muss sich die Instanz darunter, 
das Landgericht, noch einmal mit dem Fall befassen. 
 
Zum juristischen Hintergrund:  
 
Um den öffentlichen Uferweg gemäß Bebauungsplan durchzusetzen, hat die Stadt Potsdam 
Uferflächen gekauft und bei privaten Ufergrundstücken Wegerechte per Dienstbarkeit ins 
Grundbuch eintragen lassen. Bei Eigentümern, die dies ablehnen, hat die Stadt einen Antrag 
bei der Enteignungsbehörde des Landes gestellt, um das Wegerecht ins Grundbuch eintragen 
lassen zu können. Die Landesbehörde hat in einer Reihe von Fällen grünes Licht für das We-
gerecht gegeben, aber die Betroffenen haben dagegen geklagt. In einem ersten Fall hat das 
Landgericht Neuruppin im Oktober 2018 die Klage zurückgewiesen. Gegen dieses Urteil hat-
ten die Eigentümer das Oberlandesgericht in Brandenburg  (OLG) angerufen, und das hat 
nun sein Urteil verkündet . 
 
Das Urteil :  
 
Das OLG hat das Recht auf den öffentlichen Uferweg gemäß Bebauungsplan be-
stätigt . Das heißt , dass die Stadt  auch auf privaten Ufergrundstücken eine 
Grunddienstbarkeit für ein öffentliches Wegerecht eintragen kann.  Der Bebau-
ungsplan sei rechtsgültig und der öffentliche Zugang zum Uferweg habe Vorrang vor den 
privaten Belangen der Eigentümer.  
 
Damit ist der öffe ntliche Uferweg auch von dieser gerichtlichen Instanz bestätigt worden. 
Allerdings hat das OLG entschieden, dass die Frage der Entschädigung bereits vom Landge-
richt hätte verhandelt werden müssen. Deshalb ist das Verfahren noch einmal ans Landge-
richt Neuru ppin zurückverwiesen worden, damit dort über die Höhe der Entschädigung ver-
handelt wird.  
 
Für den zeitlichen Ablauf ist das bitter: denn es bedeutet noch einmal eine Verzögerung der 
juristischen Klärung, obwohl in der Sache die Entscheidung zugunsten des Wegerechts be-
stätigt worden ist.  
 



 

 
Die Sperrung von Teilen des Uferwegs sorgte 2010 für große Proteste in Groß Glienicke.  

 
Dies ist die Pressemitteilung des Oberlandesgerichts:  

ĂDer Senat für Baulandsachen des Brandenburgischen Oberlandesgerichts hat in einem am 
11.05.2022 verk¿ndeten Berufungsurteil den Bebauungsplan ĂSeepromenade/DorfstraÇeñ 
der Landeshauptstadt Potsdam als wirksame Grundlage für die Enteignung eines Grund-
stücks angesehen, damit auch dort ein öffentlicher Uferweg in der Nähe des Groß Glienicker 
Sees angelegt werden kann. Er hat ein Teilurteil des Landgerichts Neuruppin aufgehoben 
und die Sache zur Beweisaufnahme zur Höhe der zu erwartenden Enteignungsentschädi-
gung und erneuten Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen. 

Die Antragsteller sind Eigentümer eines mit einem Wochenendhaus bebauten und zu Gar-
tenzwecken genutzten Grundbesitzes in der Nähe des Sees. Eine Teilfläche eines Grund-
stücks soll mit einer Dienstbarkeit belastet werden, damit dort ein öffentlicher Uferweg an-
gelegt werden kann. Der Bebauungsplan sieht für das Grundstück die Errichtung einer öf-
fentlichen Grünfläche vor, auf der auf einer Teilfläche am Ufer des Groß Glienicker Sees ein 
öffentlich zugänglicher Fußweg angelegt werden soll. Die Enteignungsbehörde des Minis-
teriums des Innern und für Kommunales erließ einen Enteignungsbeschluss, mit dem die 
Dienstbarkeit auf einer Teilfläche von ca. 91 qm bestellt wurde. 

In der Begründung der Entscheidung führte der Senat im Wesentlichen aus, dass die von 
den Antragstellern vorgebrachten Rügen nicht zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans 
führten und der Enteignungszweck erfüllt sei. Dass die Gemeinde das Erholungsinteresse 
der Allgemeinheit durch die öffentliche Zugänglichkeit des Fußweges am Ufer des Groß 
Glienicker Sees gegenüber den privaten Eigentumsbelangen der Antragsteller den Vorzug 
gegeben habe, sei nicht zu beanstanden.  

Die Sache wurde zur erneuten Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen, weil die 
Höhe der Enteignungsentschädigung für den Verlust der Teilfläche des Grundstücks und 
für andere durch die Enteignung möglicherweise eintretende Wertminderungen an den an-
deren Teilen des räumlich zusammenhängenden Grundbesitzes der Antragsteller der Auf-
klärung durch ein Sachverständigengutachten bedarf. Davon hänge auch ab, ob das 
Kaufangebot der Stadt Potsdam, mit dem sich diese um den Erwerb der Teilfläche des 
Grundstücks bemüht hatte, zu angemessenen Bedingungen erfolgt ist. Eine Enteignung ist 
nur dann zulässig, wenn ein privatrechtlicher Erwerb zu angemessenen Bedingungen er-
folglos geblieben ist. Die Höhe des angemessenen Kaufpreises hängt maßgeblich davon 
ab, was der Eigentümer im Falle einer Enteignung in etwa als Entschädigung zu erwarten 
hätte.ñ 

 



 

2.)  Der Uferweg als Teil des Mauerwegs  

Der Uferweg am Groß Glienicker See ist eine Errungenschaft des Mauerfalls. Bereits im Juni 
1990 hat der erste frei gewählte Gemeinderat die Errichtung einer Uferpromenade im ehemali-
gen ĂHandlungsstreifenñ, in dem die beiden Mauern gestanden hatten, beschlossen. 1992 
schrieb Pfarrer Diedrich, der auch im Gemeinderat saß, einen Brief an Ministerpräsident Stolpe 
und bat um Unterstützung. Das örtliche Bürgerkomitee habe sich bereits 1989/90 dafür einge-
setzt, Ănach dem zu erwartenden AbriÇ der Grenzanlagen den Grenzstreifen é einschlieÇlich des 
sogenannten Kolonnenweges der ¥ffentlichkeit zugªnglich zu machenñ.  
 
Inzwischen ist der historische Mauerweg rund um das ehemalige Westberlin ein Teil der Berlin -
Brandenburgischen und der nationalen Gedenkkultur. Und ein touristischer Anziehungspunkt 
für Einheimische und Gäste. Der ehemalige Europaabgeordnete der Grünen, Michael Cramer, 
hat jeden Sommer zu Etappentouren über den Mauerweg eingeladen. Erhalt und Entwicklung 
des Mauerwegs ist ein Projekt des Berliner Senats, an dem intensiv gearbeitet wird.  
 

 
Der ehemalige Europaabgeordnete Michael Cramer (mit Meg afon) hat früh die historische Bedeutung des Mau-
erstreifens erkannt und alljährlich im Sommer zu Mauerradtouren eingeladen.  

 
Uferweg ï Mauerweg: Auftaktgespräch mi t Berliner Mauerwegsbeauftragten  

 
Am gestrigen Montag besprachen 2 Vertreterinnen der Grün Berlin GmbH, die das Mauerweg-
projekt betreuen, mit der Uferwegsbeauftragten Elisabeth Hartleb, Christina Reisse vom Grün-
flächenamt und mir Fragen zum Stand und zur Entwicklung des Mauerwegs in Groß Glienicke. 
Bei dem Gespräch wurde klar, wie groß die historische Bedeutung des Mauerwegs für unser 
Uferwegprojekt ist.  
 
Zugleich stellen sich praktische Fragen: Rund um Berlin ist der Mauerweg ein Radweg, aber 
entlang des Sees soll er nur ein Wanderweg sein. Der Radweg muss über die Straße geführt wer-



 

den. Eine andere Frage: Der Weg hat über lange Strecken noch den Asphalt des alten Kolonnen-
weges. Vorgesehen ist eine wassergebundene Decke. Ist es aus historischer Perspektive womög-
lich besser, Teile des alten Belages zu erhalten? Diese und andere Fragen (gibt es genug Infor-
mationen zum Mauerweg am Wegesrand?) sollen in weiteren Gesprächen geklärt werden, so die 
Uferwegsbeauftragte, Frau Hartleb.  
 

3.)  Frühjahrsputz und Uferschutz -Aktion am Sacrower See  

Im Frühjahr ruft der Ortsbeirat immer zum Frühjahrsputz auf. In diesem Jahr war es ein erwei-
terter Aktionstag  mit zwei Einsatzorten am Samstag vor Ostern. Die Beteiligung war erfreulich 
groß: Insgesamt nahmen fast 50 Engagierte teil . Im Bereich der Landhausstraße wurde Müll im 
Uferbereich des Groß Glienicker Sees gesammelt. Dank der Unterstützung der Stadtverwaltung 
hatte die STEP dazu wieder einen Container zur Verfügung gestellt.  

 
Müllsammlung am Ufer des Groß Glienicker Sees  

 
Der Schwerpunkt des Aktionstages war in diesem Jahr der Ausbau der Holzbarrieren am Nord-
ufer des Sacrower Sees. Die alten waren verrottet, und der Schilfgürtel hatte durch den fast un-
gehinderten Zugang schon arg gelitten. Herr Peschke, der Revierförster, wies in die Arbeit ein 
und transportierte die Baumstämme heran. Die wurden dann geschält, auf die passende Länge 
geschnitten und für die Uferabsperrung verarbeitet. Mit dabei war auch der Baubeigeordnete 
Rubelt, der beeindruckt war vom großen Engagement für den Uferschutz. Auch Aktive aus 
Sacrow waren zum Helfen gekommen, denn der Plan ist, den Uferschutz rund um den ganzen 
Sacrower See zu erneuern. Mit der vorösterlichen Aktion reichen die Holzbarrieren immerhin 
schon von der großen Badestelle bis zum Gelände des Angelvereins SAV Hechtsprung.  
 

  


